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1 Beschreibung des VSG „Buchholzer-Krümmeler Heide“, DE 

2741-401 

Kennziffer DE 2741-401 

Name Buchholzer-Krümmeler Heide 

Fläche 3.672,00 ha 

Gemeinde Röbel-Müritz 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Kurzcharakteristik 

und Bedeutung 

Großseenlandschaft mit uferbegleitenden Röhrichtzonen und größeren 

Laub- und Mischwaldarealen, mosaikartige Feuchtgrünland- und 

Seggenrieder sowie Heckenstrukturen auf ärmeren Böden. 

Repräsentatives Vorkommen mehrerer Anhang 1 Arten, großflächige und 

unzerschnittene Lebensraumkomplexbildung. 

Wald- und ackerbaulich geprägte Landschaft, wobei die Kleinseenrinne als 

traditionelles Naherholungsgebiet genutzt wird. 

Kleinseenbecken innerhalb der Großseenlandschaft umschlossen von 

bewaldeten Sand- und Feinsandareale mit z.T. kuppiger Grundmoräneninsel 

(Krümmeler Heide).«Kurzcharakteristik» 
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Vogelarten1 nach 

Anhang I bzw. 

nach Art. 4 Abs. 2 

der VS-RL 

 

Erhaltungszustand  

(A) = hervorragend  

(B) = gut  

(C) = durchschnitt-

lich oder beschränkt 

(/) = nicht bekannt 

Aus Standarddaten-

bogen (SDB).  

Brutvogel 

 Eisvogel (Alcedo atthis) (B)   

 Rohrdommel (Botaurus stellaris) (B)  

 Weißstorch (Ciconia ciconia) (B)   

 Rohrweihe (Circus aeruginosus) (B)   

 Wachtelkönig (Crex crex) (B)   

 Mittelspecht (Dendrocopos medius) (B)   

 Schwarzspecht (Dryocopus martius) (B)  

 Ortolan (Emberiza hortulana) (B)  

 Zwergschnäpper (Ficedula parva) (B)   

 Kranich (Grus grus) (B)   

 Seeadler (Haliaeetus albicilla) (B)  

 Neuntöter (Lanius collurio) (B)   

 Heidelerche (Lullula arborea) (B)   

 Gänsesänger (Mergus merganser) (C) 

 Schwarzmilan (Milvus migrans) (B)   

 Rotmilan (Milvus milvus) (B)   

 Fischadler (Pandion haliaetus) (B)  

 Wespenbussard (Pernis apivorus) (B)   

 Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) (B)  

 Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) (B)  

 

Zug- & Rastvogel, Überwinterer 

 Rohrdommel (Botaurus stellaris) (B)  

 Kranich (Grus grus) (B)   

Schutzzweck und 

Erhaltungsziele 

(gemäß Natura 

2000-LVO M-V, 

Fassung vom 

09.08.2016) 

§3 Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 BNatSchG 

Erhaltungsziel des jeweiligen Europäischen Vogelschutzgebietes ist es, 

durch die Erhaltung oder Wiederherstellung seiner maßgeblichen Bestand-

teile dazu beizutragen, dass ein günstiger Erhaltungszustand der in Artikel 4 

Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Vogelarten 

erhalten oder wiederhergestellt wird. In Anlage 1 werden als maßgebliche 

Bestandteile die Vogelarten und die hierfür erforderlichen Lebensraumele-

mente gebietsbezogen festgesetzt. 

 

Maßgebliche Gebietsbestandteile gem. Anlage 1 

Brutvogel 

Eisvogel (Alcedo atthis) 

                                                

1 Fett gedruckt sind diejenigen Arten, für die gemäß BNatSchG (§ 45b Absatz 1 bis 5) oder Artenschutzrechtliche Arbeits- und 
Beurteilungshilfe für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (AAB-WEA) – Teil Vögel (LUNG MV, 2016), Ein-
flüsse durch Windenergieanlagen bekannt sind. 
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- störungsarme Bodenabbruchkanten von steilen Uferwänden an 

Flüssen und Seen, ersatzweise auch Erdabbaustellen und Wurzel-

teller geworfener Bäume in Gewässernähe (Nisthabitat) 

sowie 

- ufernahe Bereiche fischreicher Stand- und Fließgewässer mit aus-

reichender Sichttiefe und uferbegleitenden Gehölzen (Nahrungsha-

bitat mit Ansitzwarten) 

Fischadler (Pandion haliaetus)  

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Windkraftanlagen)  

- mit fischreichen Gewässern mit ausreichender Sichttiefe  

und  

- mit herausragenden Altbäumen in Wäldern oder Altbäumen an 

Waldrändern sowie anderen exponierten Horstunterlagen (z. B. 

Stromleitungsmasten) und Störungsarmut in der Brutperiode (Nist-

habitat)  

Gänsesänger (Mergus merganser) 

- störungsarme Bereiche größerer fischreicher Seen mit hoher Sicht-

tiefe und möglichst geringen fischereilichen Aktivitäten (bezogen auf 

Stellnetze) 

sowie 

- nahe gelegene Altbaumgruppen oder Altbäume mit Großhöhlenan-

gebot (einschließlich Kopfweiden, Pappeln) als Nisthabitat 

Heidelerche (Lullula arborea)  

- lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten  

- trockene Randbereiche und Lichtungen (einschließlich Schneisen 

und Kahlschlägen) von Kiefernwäldern mit lückiger und überwie-

gend niedriger Vegetation (insbesondere Zwergstrauchheiden und 

Sandmagerrasen, aber auch trockene Gras- oder Staudenfluren o-

der ähnliche Flächen, Wegränder und Säume im Übergang zwi-

schen Wald und Offenland)  

Kranich (Grus grus)  

- störungsarme nasse Waldbereiche, wasserführende Sölle und Sen-

ken, Moore, Sümpfe, Verlandungszonen von Gewässern und rena-

turierte Polder  

- angrenzende oder nahe störungsarme landwirtschaftlich genutzte 

Flächen (insbesondere Grünland)  

Mittelspecht (Dendrocopos medius)  

- Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen 

an Altbeständen und stehendem Totholz sowie mit Beimischungen 

älterer grobborkiger Bäume (u. a. Eiche, Erle und Uraltbuchen)  

Neuntöter (Lanius collurio) 
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- strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen oder dornige 

Einzelsträucher mit angrenzenden als Nahrungshabitat dienenden 

Grünlandflächen, Gras- oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen 

(ersatzweise Säume) 

- Heide- und Sukzessionsflächen mit Einzelgehölzen oder 

halboffenem Charakter 

- strukturreiche Verlandungsbereiche von Gewässern mit Gebüschen 

und halboffene Moore 

Ortolan (Emberiza hortulana) 

- Alleen, Baumreihen, Baumhecken, Feldgehölze mit älteren 

Laubbäumen (vorzugsweise mit Eichen, aber auch Obstbäumen 

und anderen Laubbäumen), Einzelbäume mit Krautsaumstrukturen 

oder kulissenartige Waldränder mit niedrigwüchsiger schütter-

lückiger Krautschicht (ohne oder mit gering ausgeprägter 

Strauchschicht) als Singwarten und Nahrungshabitat sowie als 

Nisthabitat (nur Krautschicht) 

und 

- angrenzende Bereiche von Ackerflächen (vorzugsweise Getreide) 

auf wasserdurchlässigen Böden als Nist- und Nahrungshabitat 

Rohrdommel (Botaurus stellaris) 

- breite, störungsarme und weitgehend ungenutzte Verlandungszonen 

mit Deckung bietender Vegetation (insbesondere Alt-Schilf- 

und/oder typhabestimmte Röhrichte), Mosaikverbund mit einzelnen 

Weidengebüschgruppen (geringer Druck durch Bodenprädatoren), 

- in Verbindung mit störungsarmen nahrungsreichen 

Flachwasserbereichen an Seen, Torfstichen, Fischteichen, Flüssen, 

offenen Wassergräben oder in renaturierten Poldern 

Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit störungsarmen, weitgehend ungenutzten Röhrichten mit 

möglichst hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten und 

geringem Druck durch Bodenprädatoren (auch an Kleingewässern) 

und 

- mit ausgedehnten Verlandungszonen oder landwirtschaftlich 

genutzten Flächen (insbesondere Grünland) als Nahrungshabitat 

Rotmilan (Milvus milvus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen 

und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem 

störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und 

Baumreihen (Bruthabitat) 

und 
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- mit hohen Grünlandanteilen sowie möglichst hoher Strukturdichte 

(Nahrungshabitat) 

Schwarzmilan (Milvus migrans) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit Laubwäldern und Laub-Nadel-Mischwäldern mit Altbeständen 

und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich sowie einem 

störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und 

Baumreihen (Bruthabitat) 

und 

- mit hohen Grünlandanteilen und/oder fischreichen Gewässern als 

Nahrungshabitat 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

- größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, Nadel- und 

Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen und 

Totholz 

Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit störungsarmen Wäldern (vorzugsweise Laub- und Laub-Nadel-

Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze) mit ausreichend hohen An-

teilen an Altbeständen als Bruthabitat, 

sowie 

- fisch- und wasservogelreiche größere Gewässer als Nahrungshabi-

tat (Seen, Teichkomplexe) 

Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 

- Hecken, Gebüsche und Waldränder mit einer bodennahen Schicht 

aus dichten, dornigen Sträuchern und angrenzenden offenen 

Flächen (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland, Trockenrasen, 

Hochstaudenfluren, Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche 

Flächen) 

Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 

- störungsarme Verlandungsbereiche von Gewässern, lockere 

Schilfröhrichte mit kleinen Wasserflächen, Torfstiche, seggen- und 

binsenreiche Nasswiesen, renaturierte Polder 

Wachtelkönig (Crex crex) 

- Grünland (vorzugsweise Feucht- und Nassgrünland) mit Deckung 

gebender Vegetation, flächige Hochstaudenfluren, Seggenriede 

sowie Gras- oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen 

Weißstorch (Ciconia ciconia) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (im Hinblick auf 

Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 
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- mit hohen Anteilen an (vorzugsweise frischen bis nassen) 

Grünlandflächen sowie Kleingewässern und feuchten Senken 

(Nahrungshabitat), 

sowie 

- Gebäude und Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen 

(Horststandort) 

Wespenbussard (Pernis apivorus) 

möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbesondere im 

Hinblick auf Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen) 

- mit möglichst großflächigen und störungsarmen Waldgebieten 

(vorzugsweise Laub- oder Laub-Nadel-Mischwälder) mit 

ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen als Bruthabitat 

und 

- mit Offenbereichen mit hoher Strukturdichte (insbesondere Trocken- 

und Magerrasen, Heiden, Feucht- und Nassgrünland, Säume, Gras- 

oder Staudenfluren oder ähnliche Flächen nahe des Brutwaldes) 

Zwergschnäpper (Ficedula parva) 

- Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen 

an Beständen mit stehendem Totholz (Höhlungen als Nistplatz), mit 

wenig oder fehlendem Unter- und Zwischenstand sowie gering 

ausgeprägter oder fehlender Strauch- und Krautschicht 

(Hallenwälder) 

 

Zug- & Rastvogel, Überwinterer 

Kranich (Grus grus)  

- störungsarme, seichte Gewässerbereiche (z. B. flache Seebuchten, 

renaturierte Polder) und landseitig nahe gelegene störungsarme 

Bereiche als Schlaf- und Sammelplätze  

sowie  

- große unzerschnittene und möglichst störungsarme 

landwirtschaftlich genutzte Flächen als Nahrungshabitat in der Nähe 

der Schlaf- und Sammelplätze 

Rohrdommel (Botaurus stellaris) 

- ausgedehnte störungsarme Röhrichtbestände an Gewässern (auch 

an Gräben), renaturierte Polder«Erhaltungsziele2» 

Ausgewertete Da-

tengrundlagen 

 Standarddatenbogen für das VSG DE 2741-401 „Buchholzer-

Krümmeler Heide“ (05/2017) 

 Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung – Natura 2000-LVO M-V – 

Anlage 1 (Fassung vom 09.08.2016): VSG DE 2741-401 „Buchholzer-

Krümmeler Heide“. 
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 Ein Managementplan für das Gebiet ist nicht vorhanden. Das VSG 

„Buchholzer-Krümmeler Heide“ (DE 2741-401) wird jedoch von einem 

Gebiet Gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) mit folgendem 

Managementplan überlagert: „Krümmeler Heide“ (DE 2742-301) aus 

Dezember 2017.  
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2 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 

2.1 Potenzielle Wirkungen der Vorranggebiete Wind 

potenzielle Auswirkungen (AW) der Vorranggebiete Wind 

baubedingte AW:   Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch Flächeninan-

spruchnahme (Bauflächen, Baustraßen etc.) 

 Habitatverlust durch Störungen von geschützten Vogelarten durch 

Lärm, Erschütterungen, visuelle Wirkungen 

anlagebedingte AW:   Verlust von Habitaten der geschützten Vogelarten durch Flächeninan-

spruchnahme (WEA, Zuwegung) 

 Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende oder regel-

mäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche Vogelarten 

betriebsbedingte AW:   Kollisionsbedingte Individuenverluste 

 Barrierewirkungen für Austauschbeziehungen für ziehende oder regel-

mäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und 

Ruhegebiete) pendelnde störungsempfindliche und kollisionsempfindli-

che Vogelarten 

 Habitatverlust durch Störungen von geschützten Vogelarten insbeson-

dere durch visuelle Wirkungen und Lärm 
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2.2 VR Wind 97 Schwarz-N 

2.2.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 97 Schwarz-N 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in den Gemeinden Mirow 
(Stadt), Schwarz, nordwestlich der Ortschaft Schwarz. 
Es hat eine Größe von etwa 50,8 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2741-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 2.037 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst hauptsächlich Landwirtschaftsflächen. Mit einem Zubau an WEA ist im gesam-
ten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG westlich des Plangebietes und dem Plangebiet liegen 
landwirtschaftliche Betriebe, zwei Ortschaften und kleine Waldbereiche. 
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Im VSG DE 2741-401 'Buchholzer-Krümmeler Heide' sind windenergiesensible Vogelarten als 
betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für diejenigen 
windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich (gem. Anlage 1 Abschnitt 1 
zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 2.037 m ist, können anlage-, betriebs- 
und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das VR Wind in 
einem Abstand von mindestens 2.037 m Entfernung vom VSG 'Buchholzer-Krümmeler Heide' befindet. 
Diese Arten werden in der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 97 Schwarz-N die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten2 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten3 

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten4 

- - Kranich (c, 3000 m) 

 
Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) der 
folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Rohrweihe (r, 2500 m) 

 Seeadler (r, 5000 m) 

 Schwarzmilan (r, 2500 m) 

 Rotmilan (r, 3500 m) 

 Fischadler (r, 3000 m)  

Für das gesamte Vogelschutzgebiet DE 2741-401 hat eine standardisierte Erfassung der in der Natura 
2000-LVO M-V benannten Brutvogelarten, mit Ausnahme der Großvogel-Erhaltungszielart/en, des VSG 
stattgefunden (2020-2024). Außerhalb der bekannten Brutnachweise dieser betrachtungsrelevanten 
Erhaltungszielarten wird daher nicht von einem Brutvorkommen der Arten im VSG ausgegangen. Für 
die Brutvogelarten Rohrweihe und Schwarzmilan sind im artspezifischen erweiterten Prüfbereich (gem. 
BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Die Bestände der 
Großvogelarten Schwarz- und Weißstorch, sowie Schrei-, See- und Fischadler werden in Mecklenburg-
Vorpommern landesweit erfasst, sodass aktuelle Daten zu den Brutnachweisen vorliegen. Außerhalb 
der bekannten Brutnachweise wird für die Großvogel-Erhaltungszielarten daher nicht von einem 
Brutvorkommen im VSG ausgegangen. Die Erhaltungszielart Seeadler, welcher einen 
Verbreitungsschwerpunkt in Mecklenburg-Vorpommern hat und eng an größere Gewässer gebunden 
ist, hat bekannte Brutnachweise im VSG DE 2741-401. Das VR Wind liegt jedoch außerhalb des 
artspezifischen erweiterten Prüfbereichs zu den Brutnachweisen dieser Großvogelart des VSG. Diese 
Arten Rohrweihe, Schwarzmilan und Seeadler werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Fischadler und Rotmilan, sowie die 
störungsempfindlichen Rastvorkommen von Kranichen des VSG als betrachtungsrelevant. Die weitere 
Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Fischadler nutzt herausragende Altbäume in Wäldern oder Waldrändern, ersatzweise auch 
Stromleitungsmasten als Bruthabitat und ist auf fischreiche Gewässer für die Nahrungssuche 
angewiesen. Mecklenburg-Vorpommern beherbergt etwa 30 % des deutschen Fischadler-
Gesamtbestandes (LUNG MV, 2016). Im VSG 'Buchholzer-Krümmeler Heide' (bzw. innerhalb von 2 km 
zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-LVO MV) sind Brutnachweise des Fischadlers bekannt, 
welche sich außerhalb des zentralen (1.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (3.000 m) 
um das VR Wind 97 befinden. 

                                                

2 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

3 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

4 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rotmilan sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise oder potenziell geeigneten Bruthabitate innerhalb des VSG bekannt. Die nächsten 
Brutnachweise der Art im VSG sind im artspezifischen erweiterten Prüfbereich gelegen. Die Art brütet 
vorzugsweise in Laub- oder Laub-Nadel-Mischwäldern mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen 
insbesondere im Waldrandbereich. Sie nutzt ebenfalls ersatzweise auch Feldgehölze und Baumreihen 
zur Brut. 

Im VSG sind die folgenden Rastgebiete von Zug- und Rastvögeln gelegen: Vogelrastgebiet der 
Kategorie B, Nahrungs- und Ruhegebiete 'Land' und 'Gewässer' der Stufen 2-3, Schlafplätze des 
Rastgebiets der Kategorie B 'Seen südlich der Müritz' für Kraniche (Krümmeler See, Im Langen Ort). 
Das VR Wind liegt außerhalb der relevanten Prüfbereiche gem. AAB-WEA zu allen Rastgebieten vom 
Kranich im VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
störungsempfindlichen Rastvorkommen ausgeschlossen werden, da die Rastgebiete der 
Erhaltungszielarten außerhalb des relevanten Prüfbereichs um das VR Wind liegen und zudem der Lärm 
und die Erschütterungen während der Bautätigkeit zeitlich begrenzt sind. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen der Arten im VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Rastvorkommen von Kranichen des VSG als empfindlich gegenüber 
betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen.  

Da das VR Wind außerhalb der relevanten Prüfbereiche zu allen Rastgebieten der 
erhaltungszielgegenständlichen und betrachtungsrelevanten Rastvogelarten im VSG gelegen ist, sind 
betriebsbedingte Störwirkungen auf die Rastvogelvorkommen von Kranichen nicht zu erwarten.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, 
die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant ist dies für die Rastvorkommen von Kranichen.  

Eine anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für den Kranich nicht zu 
erwarten, da es keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen 
Schlafgewässern sowie Nahrungsgebieten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde. 
Es ist davon auszugehen, dass die in den Schlafgewässern des VSG 'Buchholzer-Krümmeler Heide' 
rastenden Vögel die Nahrungs- und Ruhegebiete von hoher bis sehr hoher Bedeutung vorrangig nutzen, 
welche an das Schlafgewässer angrenzen und noch vor dem VR Wind gelegen sind. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 
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Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Fischadler und Rotmilan potenziell relevant. Da-
her ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flug-
korridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten ist durch das VR Wind 
jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld des VR Wind keine 
ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen dem Brutplatz im VSG und 
Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten 
und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
insgesamt ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung sicher 
ausgeschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 

 
  



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 
 
VSG „Buchholzer-Krümmeler Heide“ (DE 2741-401) 

 

 

14.07.2025 14 

2.3 VR Wind 98 Schwarz 

2.3.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 98 Schwarz 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 

Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde Schwarz, 
östlich der Ortschaft Schwarz. Es hat eine Größe von 
etwa 162,8 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2741-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 1.947 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst vorwiegend Landwirtschaftsflächen, Gehölzreihen, Hecken, eine Landesstraße 
und Wege. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG nord-
westlich des Plangebietes und dem Plangebiet verläuft die Kreisstraße 17 und die Landstraße 25. Zu-
sätzlich liegt eine Siedlung zwischen VSG und Plangebiet. Ein kleiner Waldbereich und ein Feuchtgebiet 
befindet sich in direkter Linie zwischen VSG und Plangebiet. 
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Im VSG DE 2741-401 'Buchholzer-Krümmeler Heide' sind windenergiesensible Vogelarten als 
betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für diejenigen 
windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren größter Prüfbereich (gem. Anlage 1 Abschnitt 1 
zu § 45b BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 1.947 m ist, können anlage-, betriebs- 
und baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das VR Wind in 
einem Abstand von mindestens 1.947 m Entfernung vom VSG 'Buchholzer-Krümmeler Heide' befindet. 
Diese Arten werden in der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 98 Schwarz die folgenden 
windenergiesensiblen Zielarten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind innerhalb der 
artspezifischen zentralen Prüfbereiche zum VSG befindet: 

Kollisionsgefährdete Arten5 Störungsempfindliche Brutvogelar-
ten6 

Störungsempfindliche Zug- und 
Rastvogelarten7 

Seeadler (r, 2000 m) - Kranich (c, 3000 m) 

 
Zusätzlich befindet sich das VR Wind im erweiterten Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) der 
folgenden windenergieempfindlichen Zielarten: 

 Weißstorch (r, 2000 m) 

 Rohrweihe (r, 2500 m) 

 Schwarzmilan (r, 2500 m) 

 Rotmilan (r, 3500 m) 

 Fischadler (r, 3000 m) 

 Wespenbussard (r, 2000 m)  

Für das gesamte Vogelschutzgebiet DE 2741-401 hat eine standardisierte Erfassung der in der Natura 
2000-LVO M-V benannten Brutvogelarten, mit Ausnahme der Großvogel-Erhaltungszielarten, des VSG 
stattgefunden (2020-2024). Außerhalb der bekannten Brutnachweise dieser betrachtungsrelevanten 
Erhaltungszielarten wird daher nicht von einem Brutvorkommen der Arten im VSG ausgegangen. Für 
die Brutvogelarten Rohrweihe, Schwarzmilan, Wespenbussard sind im artspezifischen erweiterten 
Prüfbereich (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) keine Brutnachweise innerhalb des VSG bekannt. Diese 
Arten werden daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Somit verbleiben die kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten Seeadler, Fischadler, Weißstorch und 
Rotmilan, sowie die störungsempfindlichen Rastvorkommen von Kranichen des VSG als 
betrachtungsrelevant. Die weitere Prüfung beschränkt sich entsprechend auf diese Arten. 

Der Weißstorch hat seine Horststandorte vorwiegend in Siedlungsbereichen und nutzt zur 
Nahrungssuche vorzugsweise frische bis nasse Grünlandflächen. Im VSG 'Buchholzer-Krümmeler 
Heide' (bzw. innerhalb von 2 km zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-LVO MV) sind 
Brutnachweise des Weißstorchs bekannt, welche sich außerhalb des zentralen (1.000 m), aber 
innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (2.000 m) um das VR Wind 98 befinden. 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an 
Altbeständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG bekannte Brutnachweise gelegen. Das VR Wind 98 liegt außerhalb 
des zentralen (2.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (5.000 m) zu bekannten 
Horststandorten der Art im VSG. 

                                                

5 Kollisionsgefährdete Brutvogelarten gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b BNatSchG und kollisionsgefährdete Vorkommen 
gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

6 Störungsempfindliche Brutvogelarten gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 

7 Störungsempfindliche Zug- und Rastvogelvorkommen gemäß AAB-WEA – Teil Vögel (LUNG MV, 2016). 
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Der Fischadler nutzt herausragende Altbäume in Wäldern oder Waldrändern, ersatzweise auch 
Stromleitungsmasten als Bruthabitat und ist auf fischreiche Gewässer für die Nahrungssuche 
angewiesen. Mecklenburg-Vorpommern beherbergt etwa 30 % des deutschen Fischadler-
Gesamtbestandes (LUNG MV, 2016). Im VSG 'Buchholzer-Krümmeler Heide' (bzw. innerhalb von 2 km 
zur Schutzgebietsgrenze; vgl. Natura 2000-LVO MV) sind Brutnachweise des Fischadlers bekannt, 
welche sich außerhalb des zentralen (1.000 m), aber innerhalb des erweiterten Prüfbereichs (3.000 m) 
um das VR Wind 98 befinden. 

Für die kollisionsgefährdete Erhaltungszielart Rotmilan sind im zentralen Prüfbereich keine 
Brutnachweise oder potenziell geeigneten Bruthabitate innerhalb des VSG bekannt. Die nächsten 
Brutnachweise der Art im VSG sind im artspezifischen erweiterten Prüfbereich gelegen. Die Art brütet 
vorzugsweise in Laub- oder Laub-Nadel-Mischwäldern mit ausreichend hohen Anteilen an Altbeständen 
insbesondere im Waldrandbereich. Sie nutzt ebenfalls ersatzweise auch Feldgehölze und Baumreihen 
zur Brut. 

Im VSG sind die folgenden Rastgebiete von Zug- und Rastvögeln gelegen: Vogelrastgebiet der 
Kategorie B, Nahrungs- und Ruhegebiete 'Land' und 'Gewässer' der Stufen 2-3, Schlafplätze des 
Rastgebiets der Kategorie B 'Seen südlich der Müritz' für Kraniche (Krümmeler See, Im Langen Ort). 
Das VR Wind liegt außerhalb der relevanten Prüfbereiche gem. AAB-WEA zu allen Rastgebieten vom 
Kranich im VSG. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch 
Flächeninanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des 
Plangebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Bezüglich baubedingter Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich 
maßgeblich auf den Schutzzweck auswirken, kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 
störungsempfindlichen Rastvorkommen ausgeschlossen werden, da die Rastgebiete der 
Erhaltungszielarten außerhalb des relevanten Prüfbereichs um das VR Wind liegen und zudem der Lärm 
und die Erschütterungen während der Bautätigkeit zeitlich begrenzt sind. Baubedingte Störungen 
weiterer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen der Arten im VSG 
ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Bezüglich betriebsbedingter Störungen der erhaltungszielgegenständlichen Vogelarten sind gem. AAB-
WEA (LUNG MV, 2016) die Rastvorkommen von Kranichen des VSG als empfindlich gegenüber 
betriebsbedingten Störwirkungen durch WEA einzustufen.  

Da das VR Wind außerhalb der relevanten Prüfbereiche zu allen Rastgebieten der 
erhaltungszielgegenständlichen und betrachtungsrelevanten Rastvogelarten im VSG gelegen ist, sind 
betriebsbedingte Störwirkungen auf die Rastvogelvorkommen von Kranichen nicht zu erwarten.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, 
die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung 
zu diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlage- und betriebsbedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkun-
gen für ziehende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ru-
hegebiete) fliegende Vögel zu berücksichtigen. 

Anlagebedingte Barrierewirkungen werden dabei insbesondere durch die Scheuchwirkung der WEA auf 
störungsempfindliche Vogelarten ausgelöst. Relevant ist dies für die Rastvorkommen von Kranichen.  
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Eine anlage- und betriebsbedingte Barrierewirkung durch das VR Wind ist für den Kranich jedoch nicht 
zu erwarten, da keine Schlafplätze oder Nahrungsflächen des VSG im relevanten Prüfbereich um das 
VR Wind gelegen sind. 

Erhebliche anlagebedingte Beeinträchtigungen durch das VR Wind sind somit für die 
betrachtungsrelevanten Vogelarten insgesamt nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die kollisionsge-
fährdeten betrachtungsrelevanten Erhaltungszielarten Seeadler, Fischadler, Weißstorch und Rotmilan 
potenziell relevant. Daher ist zu prüfen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nah-
rungshabitate oder Flugkorridore dieser kollisionsgefährdeten Erhaltungszielarten vorliegen. 

Für Seeadler, Fischadler, Weißstorch und Rotmilan sind lediglich im erweiterten Prüfbereich aktuelle 
Brutnachweise bekannt. Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Arten 
ist durch das VR Wind jedoch nicht zu rechnen, da es aufgrund der Habitatausstattung im Umfeld des 
VR Wind keine ernstzunehmenden Hinweise auf regelmäßig genutzte Flugwege zwischen dem Brutplatz 
im VSG und Nahrungshabitaten gibt, für welche das VR Wind eine Barriere darstellen würde.  

Erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten 
und Barrierewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit 
insgesamt ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche Be-
einträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung sicher 
ausgeschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 

  



Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen 
im Rahmen des RREP Wind 
 
VSG „Buchholzer-Krümmeler Heide“ (DE 2741-401) 

 

 

14.07.2025 18 

2.4 VR Wind 99 Schwarz-S 

2.4.1 Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung Stufe I 

Grundinformationen 

Name des Plangebietes 99 Schwarz-S 

Kurze Beschreibung des Plangebietes Vorranggebiet Windenergienutzung (VR Wind). 
Das VR Wind befindet sich in der Gemeinde Schwarz, 
südwestlich der Stadt Schwarz. Es hat eine Größe von 
etwa 40,4 ha. 

 

 

Beeinträchtigung des Natura 2000-Gebiets DE 2741-401 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des VSG in einer Entfernung von mindestens 4.506 m zu 
diesem. 

Das Plangebiet umfasst vorwiegend landwirtschaftliche Flächen, eine Gehölzreihe und kleinflächig 
Wald. Mit einem Zubau an WEA ist im gesamten VR Wind zu rechnen. Zwischen dem VSG nordwestlich 
und dem Plangebiet verlaufen die Landstraße 25 und die Kreisstraße 17. Zusätzlich liegen Offenland-
bereiche, Waldbereiche und geringfügig Siedlungsstrukturen zwischen VSG und Plangebiet. 
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Im VSG DE 2741-401 'Buchholzer-Krümmeler Heide' sind windenergiesensible Vogelarten als 
betrachtungsrelevante Erhaltungszielarten gem. Natura 2000-LVO M-V definiert. Für diejenigen 
windenergiesensiblen Brut- und Rastvogelarten, deren Prüfbereich (gem. Anlage 1 Abschnitt 1 zu § 45b 
BNatSchG bzw. AAB-WEA, LUNG MV 2016) kleiner als 4.506 m ist, können anlage-, betriebs- und 
baubedingte Beeinträchtigungen von Vornherein ausgeschlossen werden, da sich das VR Wind in einem 
Abstand von mindestens 4.506 m Entfernung vom VSG 'Buchholzer-Krümmeler Heide' befindet. Diese 
Arten werden in der vorliegenden Verträglichkeitsprüfung nicht weiter betrachtet. 

Beeinträchtigungen von Vogelarten, welche gem. AAB-WEA (LUNG MV, 2016) als empfindlich gegen-
über Störwirkungen durch WEA einzustufen sind, konnten somit bereits aufgrund der artspezifischen 
Prüfabstände und der Entfernung zwischen VR Wind und dem VSG im Vorhinein ausgeschlossen wer-
den, sodass Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten des VSG durch das VR Wind nicht zu er-
warten sind. 

Zentrale Prüfbereiche von windenergieempfindlichen Arten (gem. BNatSchG bzw. AAB-WEA) sind 
insgesamt nicht betroffen. Es verbleiben im räumlichen Bezug auf das VR Wind 99 Schwarz-S daher 
lediglich die folgenden kollisionsgefährdeten Arten des VSG betrachtungsrelevant, da sich das VR Wind 
innerhalb der artspezifischen erweiterten Prüfbereiche zum VSG befindet: 

 Seeadler (r, 5000 m). 

Der Seeadler hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Verbreitungsschwerpunkt und nutzt vorzugsweise 
Laub- und Laub-Nadel-Mischwälder, ersatzweise Feldgehölze mit ausreichend hohen Anteilen an Alt-
beständen als Bruthabitat und ist zur Nahrungssuche eng an größere Gewässer gebunden. Für den 
Seeadler sind innerhalb des VSG 'Buchholzer-Krümmeler Heide' bekannte Brutnachweise gelegen. Das 
VR Wind 99 liegt jedoch außerhalb des erweiterten Prüfbereichs von 5.000 m zu den bekannten 
Horststandorten der Art. 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust von Habitaten der relevanten Vogelarten durch Flächen-
inanspruchnahmen (z. B. Baustraßen) können ausgeschlossen werden, da eine Andienung des Plan-
gebietes durch Baufahrzeuge über bestehende Straßen als gesichert anzunehmen ist. 

Baubedingte Beeinträchtigungen in Form von Habitatverlusten durch Störungen, die sich maßgeblich 
auf den Schutzzweck des VSG auswirken, konnten im Vorhinein ausgeschlossen werden, da keine stö-
rungsempfindlichen Vogelarten des VSG betrachtungsrelevant verbleiben. Baubedingte Störungen wei-
terer Arten werden aufgrund der Entfernung zwischen VR Wind und Brutplätzen der Arten im VSG aus-
geschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Vogelschutzgebietes, so dass eine anlagebedingte Flä-
cheninanspruchnahme von Habitaten der relevanten Erhaltungszielarten durch WEA oder Zuwegung zu 
diesen ausgeschlossen werden kann. 

Als mögliche anlagebedingte Wirkungen sind auch Barriere- und Zerschneidungswirkungen für zie-
hende oder regelmäßig zwischen verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) 
fliegende Vögel zu berücksichtigen. Anlagebedingte Beeinträchtigungen für störungsempfindliche Vo-
gelarten wurden bereits im Vorfeld ausgeschlossen (s.o.). Auch betriebsbedingte Beeinträchtigungen in 
Form von Scheuchwirkungen oder Habitatverlusten, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG 
auswirken, konnten bereits ausgeschlossen werden, da keine störungsempfindlichen Erhaltungszielar-
ten betrachtungsrelevant verbleiben. 

Betriebsbedingte Individuenverluste sowie Barrierewirkungen durch Kollisionen sind für die betrach-
tungsrelevant verbleibende kollisionsgefährdete Erhaltungszielart potenziell relevant. Daher ist zu prü-
fen, ob ernst zu nehmende Hinweise auf regelmäßig genutzte Nahrungshabitate oder Flugkorridore zwi-
schen Nahrungshabitaten und Brutplatz im VSG für diese Art vorliegen, für welche das VR Wind eine 
Barriere darstellen würde. 
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Mit kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrierewirkungen für die Erhaltungszielart Seeadler ist 
nicht zu rechnen, da das VR Wind außerhalb des erweiterten Prüfbereichs zu bekannten 
Brutnachweisen des Seeadlers im VSG liegt. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen in Form von kollisionsbedingten Individuenverlusten und Barrier-
ewirkungen, die sich maßgeblich auf den Schutzzweck des VSG auswirken, können somit insgesamt 
ausgeschlossen werden. 

Kumulation 

Die Betrachtung kumulativer Wirkungen erfolgt im Umweltbericht in Kap. 7.1 „Natura 2000-Verträglich-
keitsabschätzung“. 

 

Fazit  

Aufgrund der oben durchgeführten Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung (Stufe I) können erhebliche 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das Plangebiet für die Ebene der Regionalplanung aus-
geschlossen werden. 

 ja 
Vorhaben ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen 
verträglich 

 nein Natura 2000-VP Stufe II erforderlich 
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3 Gesamtergebnis und Fazit 

Gesamtergebnis und Fazit  

Ergebnis 

Die geprüften Vorranggebiete Wind 97 Schwarz-N, 98 Schwarz und 99 

Schwarz-S des RREP Wind sind mit dem Schutzzweck und den Erhal-

tungszielen des Vogelschutzgebietes „Buchholzer-Krümmeler Heide“ 

(DE 2741-401) verträglich. 
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